
W as derzeit mit der Energiewende
passiert, ist symptomatisch. Ein
Projekt, das zum Wohl zukünfti-

ger Generationen gedacht war, wird von
Gegenwartsinteressen zerrieben. Indus-
trieprivilegien und Konsumentenkosten
entscheiden. Bei vielen anderen Vorhaben
wird erst gar nicht an die zukünftigen Ge-
nerationen gedacht – die Rentenreform ist
da das beste Beispiel.

Das liegt nicht zuletzt am politischen
System. Die Anreize für Politiker und Wäh-
ler sind in einer parlamentarischen Demo-
kratie zu kurzfristig. Eine Regierung will in
vier Jahren wiedergewählt werden. Auch
im basisdemokratischen Paradies der
Schweiz ist der Bürger ein Homo oeconomi-
cus, der in Würde ergraut ist: Die Alten do-
minieren die Jungen und stimmen entspre-
chend ab. Auch die Macht der verschiede-
nen Lobbys trägt dazu bei, dass häufig
nicht das wichtigste, sondern das am bes-
ten organisierte Interesse siegt. Wer aber
kümmert sich um die Menschen, die in
hundert Jahren leben?

In den sonntags und werktags gehalte-
nen Reden natürlich alle, faktisch aber nie-
mand. Politiker haben ja auch, so meint
man, die Interessen ihres heutigen Natio-
nalvolks zu repräsentieren, sie sollen für je-
ne Menschen da sein, die ihnen ihre Stim-
me gegeben haben. Allerdings ist dieses
Verständnis von „Allgemeinwohl“, dem Po-
litik verpflichtet ist, moralisch nicht zu
rechtfertigen. Zukünftige Menschen ha-

ben denselben Wert wie gegenwärtige. Poli-
tiker sind auch den Interessen von Bür-
gern anderer Staaten und Zeiten verpflich-
tet. Schon die Definition von „Moral“ be-
sagt, dass moralisches Handeln ein Han-
deln ist, welches die Interessen aller von
ihm Betroffenen gleichermaßen berück-
sichtigt. Ein Handeln, das nur die Interes-
sen des gegenwärtigen Nationalvolkes be-
achtet, ist also nicht moralisch.

Wir haben somit eine Systemkrise. Wir
müssen sie innerhalb unserer demokrati-
schen Strukturen lösen, auch, um zu ver-
meiden, dass auf lange Sicht eine Ökodikta-
tur entsteht. Was wir brauchen, sind demo-
kratisch legitimierte Anwälte der Interes-
sen zukünftiger Generationen. Sie sollten
schon heute in den heutigen Entschei-
dungsgremien ein Stimmrecht haben.
Schon 2011 hat der von der Bundesregie-
rung eingesetzte Wissenschaftliche Beirat
Globale Umweltveränderungen seinem
Auftraggeber vorgeschlagen, einen sol-
chen Zukunftsbeauftragten einzurichten.
Bei den UN unterstützen Deutschland und
die EU aktuell ein ähnliches Anliegen: Dort

soll ein „High Commissioner for Future
Generations“ installiert werden. Darüber
entscheiden die Vereinten Nationen Ende
Juni.

Auf nationaler Ebene verlässt die Regie-
rung allerdings der Mut, diesen Weg konse-
quent zu beschreiten. Sie könnte zum Bei-

spiel einen Rat von Zukunftsanwälten ein-
richten, ausgestattet mit weitreichenden
Kompetenzen. Die Mitglieder könnten di-
rekt vom Volk vom auch vom Parlament ge-
wählt werden. Eine Utopie? In Ungarn und
Israel gibt es bereits solche Zukunftsan-
wälte. In Ungarn hatten – nur für eine
Amtsperiode wählbare – Zukunftsanwälte
das Recht, Gesetzesinitiativen und Volks-
entscheide zu lancieren, Informationen
einzusehen und diese an die Öffentlichkeit
weiterzuleiten. In beiden Ländern hatte
der Zukunftsanwalt eine Art Vetorecht bei

Gesetzen, die auf Kosten der Zukunft gin-
gen.

Das Argument gegen eine solche Ein-
richtung ist schnell bei der Hand: Hier soll
eine Art Ökodiktatur light errichtet wer-
den, die mit dem beliebig einsetzbaren Hin-
weis auf die Rechte künftiger Generatio-
nen demokratisch zustande gekommene
Mehrheitsbeschlüsse kippt. Das kann da-
durch verhindert werden, dass auch der Zu-
kunftsanwalt von einer möglichst breiten
Mehrheit gewollt wird. Es muss akzeptiert
sein, dass auch die zukünftigen Menschen
einen Vertreter haben; dies muss als Erwei-
terung der Demokratie verstanden wer-
den. Der Zukunftsanwalt ist ein Instru-
ment gegen den egoistischen Mehrheits-
willen, gegen die Diktatur der Mehrheit.
Der Rechtsstaat besteht nicht einfach dar-
in, das zu tun, was eine Mehrheit wünscht;
er muss auch die Werte der Verfassung ver-
treten. Hier hat das auch Bundesverfas-
sungsgericht den Regierungen immer wie-
der Grenzen gesetzt und Gesetze gestoppt,
die mit einer Bundestagsmehrheit be-
schlossen worden waren. Auch der Schutz

zukünftiger Generationen hat übrigens
Verfassungsrang: In vielen Länderverfas-
sungen steht er explizit, aus anderen lässt
er sich leicht ableiten.

Ein Zukunftsanwalt (oder eine Zukunfts-
anwältin) hätte damit eine stärke Legitima-
tion als zum Beispiel der Bundesrat. Seine
Kompetenzen müssten klar festgelegt wer-
den – wichtige Themenbereiche wären die
Ökologie, die Staatsfinanzen und die Bil-
dung. Sein Maßstab müssten die Grundbe-
dürfnisse zukünftiger Menschen sein: Er
kann und soll nicht klären, wie viel Bafög
es im Jahr 2035 gibt und wo in 30 Jahren
der Höchststeuersatz liegen soll. Er muss
aber dafür eintreten, dass es sauberes Was-
ser gibt und die Erderwärmung begrenzt
wird, dass Bildung möglichst für alle ein
elementares Gut ist. Die Anwalt und seine
unterstützende Behörde wären wie jedes
Verfassungsorgan gerichtlicher Kontrolle
unterworfen. Ein eventuelles Veto könnte
mit bestimmten Mehrheiten überstimmt
werden. In der Regel verändert ohnehin
schon das bloße Vorhandensein eines sol-
chen Anwalts die Politik.

Um die Zukunftslobby wenigstens annä-
hernd so stark zu machen wie die Gegen-
wartslobby, ist eine „umgekehrte Diskrimi-
nierung“ nötig, also eine institutionelle Be-
vorzugung. Dass man so das leidige Lobby-
system nicht verlässt und das Problem der
Nachhaltigkeit nicht völlig löst, da die Lö-
sung eine Querschnittsaufgabe aller Poli-
tik sein muss, ist wahr, aber kein Hinde-

rungsgrund. Wenn Nachhaltigkeit in Zu-
kunft nicht erreicht wird, ist die Demokra-
tie selbst in großer Gefahr. Denn in einer
Welt, in der Migration und Kriege vorherr-
schen, ist der Nährboden für die Demokra-
tie und Gleichheit ungünstig. Es würde
sich also zukünftig das Maß an Gleichheit
erhöhen, wenn wir heute bis zu einem ge-
wissen Grad die Macht der Mehrheitsent-
scheidung verringerten. Es wäre ein Akt
der Verantwortung für Menschen, die
selbst keine Lobbyarbeit organisieren kön-
nen – für unsere Kinder und Enkel.

Bleibt das Problem der Umsetzung in
Deutschland oder Europa oder vielleicht
als Pilotprojekt in einem Bundesland, zum
Beispiel im reichen Baden-Württemberg.
Ganz einfach wird es nicht – von der grund-
sätzlichen Entscheidung bis hin zu den De-
tailregelungen. Jedoch: Wenn Staaten wie
Ungarn und Israel so etwas durchsetzen
konnten, wieso sollte es hierzulande un-
möglich sein?

Bei den UN setzt sich Deutschland
für den Zukunftsbeauftragten ein;
zu Hause fehlt der Mut dazu

Ein Anwalt für die Ungeborenen
Politiker sind ihren Wählern verpflichtet, und die leben jetzt. Wir brauchen

aber auch eine Lobby für künftige Generationen. Von Bernward Gesang
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